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Bundessozialgericht

Zweigpraxisgenehmigung: Keine Bedarfsprüfung 
und keine Drittanfechtung 
von RA und FA MedR Dr. Peter Wigge, Rechtsanwälte Wigge, Münster, www.ra-wigge.de

Das Bundessozialgericht (BSG) hat am 28. Oktober 2009 eine Grundsatz
entscheidung zur Genehmigung von Zweigpraxen getroffen (Az: B 6 KA 
42/08 R). Die beiden wichtigsten Ergebnisse sind: Zum einen muss bei der 
Genehmigung einer Zweigpraxis keine Bedarfsprüfung erfolgen, zum an-
deren sind Vertragsärzte nicht berechtigt, die einem Konkurrenten erteilte 
Genehmigung anzufechten. Das Urteil hat erhebliche praktische Bedeutung.

Zweigpraxis und Zulassungs­
beschränkungen

Seit dem Inkrafttreten des Ver-
tragsarztrechtsänderungsgesetzes 
(VÄndG) am 1. Januar 2007 steht es 
Vertragsärzten gemäß § 24 Abs. 3 
Ärzte-Zulassungsverordnung (Ärzte-
ZV) explizit frei, Zweigpraxen zu 
gründen. Vertragsärztliche Tätigkei-
ten außerhalb des Vertragsarztsitzes 
an weiteren Orten sind danach 
zulässig, wenn und soweit „dies die 
Versorgung der Versicherten an den 
weiteren Orten verbessert“ und die 
„ordnungsgemäße Versorgung der 
Versicherten am Ort des Vertrags-
arztsitzes nicht beeinträchtigt wird“. 
Im Gegensatz zu der Rechtslage 
vor Inkrafttreten des VÄndG ist 
nach dem Wortlaut des § 24 Abs. 3 
Ärzte-ZV die Feststellung eines ent-
sprechenden Versorgungsbedarfs 
zur Genehmigung einer Zweigpraxis 
nicht erforderlich. 

An welchen Kriterien eine „Verbes-
serung der Versorgung“ an dem 

weiteren Tätigkeitsort gemessen 
werden muss, war bisher nicht ge-
klärt. Weder in der Ärzte-ZV noch in 
den Bundesmantelverträgen (BMV-
Ä/EKV) wird dies näher konkreti-
siert. Auch den Gesetzesmaterialien 
ist lediglich zu entnehmen, dass die 
Anforderungen an eine Zweigpraxis 
„geringer“ sein sollen, als dies nach 
altem Recht der Fall war. 

Keine Bedarfsprüfung vor 
Zweigpraxisgenehmigung

Das Bayerische Landessozialgericht 
hatte in einer Entscheidung vom 23. 
Juli 2008 (Az: L 12 KA 3/08) festge-
stellt, dass es in sich widersprüch-
lich erscheine, eine Verbesserung 

der Versorgung allein aufgrund der 
Tätigkeit eines weiteren Arztes an 
einem Ort anzunehmen, etwa weil 
jedes zusätzliche Leistungsangebot 
die Versorgung verbessere. Nach 
Auffassung des Gerichts kann somit 
die Genehmigung für eine Zweigpra-
xis nur erteilt werden, wenn in der 
betreffenden Fachgruppe an diesem 
Ort die Voraussetzungen eines „be-
sonderen lokalen Sonderbedarfs“ im 
Sinne des § 101 Abs. 1 Nr. 3a SGB V 
erfüllt sind. 

Das BSG hat diese einschränkende 
Auslegung nicht geteilt. Bei der Ge-
nehmigungserteilung einer Zweig-
praxis finde eine Bedarfsprüfung 
durch die Zulassungsgremien – wie 
bei Ermächtigungen und Sonderbe-
darfszulassungen – nicht statt. Der 
Gesetzgeber des VÄndG habe die 
Versorgung der Versicherten optimie-
ren und die Möglichkeit des Betriebs 
von Zweigpraxen – im Unterschied 
zum früher geltenden Recht – nicht 
auf Fälle der Behebung von Ver-
sorgungsengpässen beschränken 
wollen. 

Erforderlich, aber auch ausreichend 
ist es nach Ansicht des BSG, wenn 
das bestehende Leistungsangebot 
zum Vorteil für die Versicherten in 
qualitativer – unter Umständen auch 
in quantitativer – Hinsicht erweitert 
wird. Danach ist es für die Geneh-
migung einer Zweigpraxis zukünftig 
unerheblich, ob an dem „weiteren 
Ort“ für das Fachgebiet des antrag-
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stellenden Vertragsarztes Zulas-
sungsbeschränkungen bestehen. Als 
ausreichend zur Verbesserung der 
Versorgung ist es danach anzusehen, 
wenn längere Wartezeiten für Versi-
cherte an dem zusätzlichen Standort 
vermieden werden. Für Radiologen 
bedeutet dies, dass bereits die 
Auslastung der Geräte radiologischer 
Praxen an dem Standort, für den die 
Zweigpraxis beantragt worden ist, 
einen Anspruch auf Genehmigung 
und die Möglichkeit der Aufstellung 
eigener Geräte begründet.

Allerdings verpflichtet das BSG die 
KV und die Zulassungsgremien, die 
in einem überversorgten Planungs-
bereich bestehende Versorgungs-
situation an dem „weiteren“ Ort 
nicht außer Betracht zu lassen. 
Insbesondere sollen die Zulas-
sungsgremien von dem ihnen im 
Rahmen von Entscheidungen nach 
§ 24 Abs. 3 Sätze 1 und 2 Ärzte-ZV 
zustehenden Beurteilungsspielraum 
Gebrauch machen.  

Kein Anfechtungsrecht für  
Vertragsärzte

Die bisher ungeklärte Rechtsfrage, 
ob niedergelassene Vertragsärzte ge-
gen eine Zweigpraxisgenehmigung 
Widerspruch einlegen und anschlie-
ßend eine Konkurrentenklage erhe-
ben dürfen, hatte in der Vergangen-
heit dazu geführt, dass Antragsteller 
durch entsprechende Widersprüche 
und Klagen aufgrund der aufschie-
benden Wirkung von ihrer Genehmi-
gung bis zu einer rechtskräftigen Ent-
scheidung keinen Gebrauch machen 
konnten. Mit dem BSG-Urteil haben 
Genehmigungsinhaber nun Klarheit, 
dass eine Klagemöglichkeit Dritter 
nicht mehr besteht. Damit können 
Widersprüche und Klagen von Ver-
tragsärzten gegen die Genehmigung 
den Eintritt der Bestandskraft nicht 
mehr verhindern.

Bewertung der Entscheidung 

Vor dem Hintergrund, dass den ge-
setzlichen Vorgaben der vertragsärzt-
lichen Bedarfsplanung die Annahme 
zugrunde liegt, dass jeder weitere 
Zustrom von ärztlichen Leistungs-
erbringern in einen überversorgten 
Planungsbereich zu unterbleiben hat, 
erscheint das BSG-Urteil kritikwür-
dig. Denn durch die Genehmigung 
von Zweigpraxen ohne Bedarfsprü-
fung wird gegen diese gesetzlichen 
Vorgaben verstoßen. Allerdings for-
dert das BSG von den Zulassungs-
gremien, bei der Genehmigung die 
vor Ort bestehende Versorgungssitu-
ation nicht außer Betracht zu lassen. 

Dem Terminbericht zu dem Urteil 
ist nur diese allgemeine Aussage 
zu entnehmen. Ergänzend können 
jedoch die Aussagen des BSG aus 
einem Urteil aus 2008 zum Umfang 
der Bedarfsermittlung bei Sonder-
bedarfszulassungen herangezo-
gen werden (Az: B 6 KA 56/07 R). 
Danach müssen sich die Zulassungs-
gremien ein möglichst genaues Bild 
der Versorgungslage im betroffenen 
Planungsbereich machen und selbst 
ermitteln, ob die in der Zweigpraxis 
angebotenen Leistungen zur Verbes-
serung der Qualität der vertragsärzt-
lichen Versorgung erforderlich sind. 

Unabhängig davon führt die Ent-
scheidung des BSG zu einer spürba-
ren Erleichterung der Anforderungen 
bei der Gründung von Zweigpraxen. 
Mit der Verneinung der Anfechtungs-
möglichkeit der Genehmigungs-
entscheidungen erhalten die Zulas-
sungsausschüsse mehr Gewicht. 
Zudem steht ihnen bei der Prüfung, 
ob die Genehmigungsvoraussetzun-
gen für eine Zweigpraxis vorliegen, 
ohnehin ein Beurteilungsspielraum 
zu. Damit ist die Genehmigungs-
entscheidung gerichtlich nur sehr 
eingeschränkt überprüfbar.

MRT-Zusatz-Weiterbildung

Ohne Weiterbildung 
MRT-Untersuchung für 
Orthopäden fachfremd
von RA und FA MedR Sören Kleinke, 
Kanzlei am Ärztehaus, Münster,  
www.kanzlei-am-aerztehaus.de

Die Frage, ob auch Orthopäden 
MRT-Leistungen erbringen und 
abrechnen dürfen, ist immer wieder 
Gegenstand gerichtlicher Entschei-
dungen. Aktuell hat das Amtsgericht 
Saarlouis mit Urteil vom 5. Mai 2009 
(Az: 25 C 1777/07) entschieden, dass 
Orthopäden ohne entsprechende 
Zusatz-Weiterbildung keine MRT-
Untersuchungen abrechnen dürfen, 
da diese für sie fachfremd sind. Dies 
gilt auch im Rahmen von privatärztli-
chen Leistungen. 

Die bisherige Rechtsprechung

Orthopäden dürfen wie jede andere 
ärztliche Fachgruppe nur innerhalb 
ihres jeweiligen Fachgebietes tätig 
sein. Auch heute noch ist in den 
Berufsordnungen der Landesärzte-
kammern die Erbringung von MRT-
Leistungen für Orthopäden entwe-
der generell fachfremd oder nur mit 
Erlangung der Zusatz-Weiterbildung 
fachgebundene MRT für deren ein-
geschränkten Anwendungsbereich 
nicht mehr fachfremd. Gegen diese 
Einschränkungen des Zugangs von 
Orthopäden zu MRT-Leistungen 
hatte das Bundesverfassungs-
gericht in einer grundlegenden 
Entscheidung aus dem Jahr 2004 
(Az: 1 BvR 1127/04) keine verfas-
sungsrechtlichen Bedenken. Die 
in der Weiterbildungsordnung 
vorgesehenen Einschränkungen 
seien unter dem Gesichtspunkt der 
Qualitätssicherung als auch unter 
dem Gesichtspunkt der Wirtschaft-
lichkeit der Versorgung verfas-
sungsrechtlich gerechtfertigt. 
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Das Oberlandesgericht Celle hat 
dies auch für eine privatärztliche 
Leistungserbringung und Abrech-
nung entschieden (Urteil vom 
22.10.2007, 1 U 77/07).

Das Urteil des AG Saarlois

In Anlehnung an das Urteil des OLG 
Celle stellt das AG Saarlois fest, 
dass die Durchführung einer MRT-
Untersuchung für einen Orthopäden 
eine nicht abrechenbare fachfremde 
Leistung ist. Ob eine Tätigkeit fach-
fremd oder facheigen sei, richte sich 
nach der Weiterbildungsordnung. 
Die eigenständige Durchführung 
einer MRT-Untersuchung gehöre 
nicht zur Facharztweiterbildung für 
Orthopäden, sondern zum Weiterbil-
dungskatalog der Radiologen. 
 
Im Urteilsfall hatte ein Orthopäde 
die in den letzten Jahre eingeführte 
„Zusatz-Weiterbildung fachgebun-
dene MRT“ nicht abgeschlossen. 
Die Differenzierung des Orthopä-
den zwischen dem Tätigwerden im 
Rahmen privatärztlicher Abrechnung 
und dem Tätigwerden als Vertrags-
arzt war für das AG Saarlois nicht 
nachvollziehbar: Es sei nicht erkenn-
bar, weshalb für Privatpatienten im 
Hinblick auf die Qualifikation des 
Arztes und somit auch die Qualität 
der ärztlichen Behandlung geringere 
Maßstäbe angelegt werden sollten 
als bei GKV-Patienten.

Die Voraussetzungen für die 
Entstehung des Vergütungsanspru-
ches seien nicht gegeben, weil der 
Orthopäde gegen § 1 Abs. 2 GOÄ 
verstoßen habe. Danach darf der 
Arzt Vergütungen nur für Leistungen 
berechnen, die nach den Regeln der 
ärztlichen Kunst für eine medizi-
nisch notwendige ärztliche Versor-
gung erforderlich sind. Dies sei bei 
der Erbringung fachgebietsfremder 
Leistungen nicht der Fall.

Qualitätsmanagement – Teil 3

QM-Regelungen zur Patientenversorgung und 
zum Personalmanagement  
von Christine Hamdan, Diplom-Netzmanagerin im Gesundheitswesen, Hattingen

Im Teil 2 wurde die Stellung des QM-Beauftragten, die Qualitätsziele, die Qua-
litätspolitik und die Patientenbefragung beschrieben. In diesem dritten Teil geht 
es um Regelungen zur Patientenversorgung und zum Personalmanagement.

Die wichtigsten Regelungen zur 
Patientenversorgung

Man kann Patienten nur zufrie-
denstellen, wenn die Praxis ihren 
Erwartungen gerecht wird. Um 
diese zu erfüllen oder sogar zu 
übertreffen, sind organisatorische 
Abläufe in der Praxis zu optimieren. 
Dazu wiederum ist erforderlich, 
dass das Personal fachlich, organi-
satorisch wie auch in „Soft Skills“ 
wie Freundlichkeit und Stressbewäl-
tigung geschult wird. Dem Personal 
muss klar sein, dass die Patien-
tenzufriedenheit langfristig den 
wirtschaftlichen Erfolg der Praxis 
entscheidend beeinflusst. 

Um dieses Potenzial auszuschöp-
fen, sind eindeutige Regelungen 
zu erstellen und permanent zu 
validieren. Hier spielen die Haupt-
prozesse nach DIN ISO 9001 eine 
gewichtige Rolle. Dazu gehören 
unter anderem die Anmeldung, 
Aufklärung, Anamnese, Indikations-
prüfung, Diagnostik und Befun-
dung. Im Einzelnen:

1. Patientenmanagement 
Unter Patientenmanagement wer-
den alle organisatorischen Maß-
nahmen gefasst, die den Patienten 
während seines Aufenthaltes in der 
Praxis begleiten und unterstützen. 
Das Qualitätsziel hierzu soll sein, 
durch die fachgerechte und kom-
petente Führung beim Patienten 
während seines Aufenthaltes in den 
Praxisräumen eine positive Grund-
stimmung zu erzeugen.

2. Empfang 
Der Empfang ist die Visitenkarte 
der Praxis. Hier wird der erste 
und – beim Verlassen – der letzte 
Eindruck der Patienten geprägt. 
Der Empfang koordiniert sämtliche 
Praxisabläufe. Von dessen Funkti-
onsfähigkeit sind alle Beteiligten 
besonders abhängig. Das Quali­
tätsziel hierzu ist, einen reibungs-
losen und effizienten Ablauf zu 
erreichen, insbesondere im Hinblick 
auf die Überwachung der Termine 
und Zeiten. 

3. Untersuchungsabläufe
Regelungen zu Untersuchungs
abläufen haben höchste Priorität 
und umfassen neben medizinischen 
Aspekten auch organisatorische 
Vorgaben. Das Qualitätsziel ist die 
optimale Koordination der Untersu-
chungsabläufe, um die Effektivität 
des gesamten Ablaufs zu gewähr-
leisten.

4. Notfallmanagement 
Das Auftreten akuter und lebensbe-
drohender Notfälle ist in keiner Pra-
xis vollkommen auszuschließen. Die 
Notfallbehandlung soll sicherstellen, 
dass der Patient in einer Gefähr-
dungssituation fachgerecht vor ver-
meidbaren Schäden geschützt wird. 
Das Qualitätsziel muss sein, dass 
die notwendigen Materialien und 
die technische Ausstattung in Ord-
nung ist und bei Bedarf in der Praxis 
sofort genutzt werden kann. Die 
gesetzlich vorgeschriebenen Anfor-
derungen an die Notfallausstattung 
der Praxis muss allen Mitarbeitern 
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bekannt sein und regelmäßig auf 
Vollständigkeit überprüft werden. 
Und natürlich müssen Mitarbeiter 
und Arzt im Umgang mit der Notfall-
ausstattung geschult sein.

Die wichtigsten Regelungen 
zum Personalmanagement

Je größer Arztpraxen sind, umso 
wichtiger ist ein optimales Personal-
management. Gerade bei Radiolo-
gen entstehen immer mehr größere 
Praxen durch Zusammenschluss. 
Daher ist das Personalmanagement 
in dieser Fachgruppe von erhebli-
cher wirtschaftlicher Bedeutung. Zu 
regeln sind folgende Bereiche:

1. Personaladministration
Die Regelungen zur Personal
administration sollen sicherstellen, 
dass der Umgang mit den Mitar-
beitern formalen und inhaltlichen 
Anforderungen des Arbeitsrechts 
und des Sozialrechts entspricht. 
Die Qualitätsziele sollten sein: 

Vereinbarung klarer Arbeitsver-•	
hältnisse, 
gute Stellenbeschreibungen, •	
frühzeitige und abgestimmte •	
Urlaubsplanung, 
eindeutige Arbeitsabläufe und •	
Klarstellung der Teamleitung der •	
einzelnen Abteilungen.

2. Einstellung neuer Mitarbeiter
Die optimale Auswahl von quali-
fiziertem Personal spielt für die 
Patientenversorgung und die Wirt-
schaftlichkeit der Praxis eine große 
Rolle. Das Qualitätsziel ist, sicher-
zustellen, dass die Auswahl des 
Fachpersonals leistungsbezogen 
und auf bestimmte Arbeitsbereiche 
abgestimmt verläuft. Zum Beispiel 
sollten Stellen- und Tätigkeitsbe-
schreibungen Bestandteil eines 
jeden Arbeitsvertrages sein – im 
QM ist dies „ein Muss“. 

3. Profil des Stelleninhabers
Es empfiehlt sich, zumindest für 
jede Stelle in leitender Position 
eine Profilanalyse zu erstellen. Das 
Qualitätsziel ist, dass die Stelle 
den Anforderungen entsprechend 
besetzt wird. Die Analyse umfasst 
klare Anforderungen an das Arbeits- 
und Persönlichkeitsprofil sowie die 
soziale Kompetenz. Sie orientiert 
sich an den für die Praxis erstellten 
Musterprofilen.

4. Einarbeitung neuer Mitarbeiter
Regelungen zur Einarbeitung zielen 
im Wesentlichen auf Fehlervermei-
dung ab. Das Qualitätsziel ist, 
durch eine strukturierte Einarbeitung 
eine schnelle und qualifizierte Ein-
satzfähigkeit zu erreichen und somit 
ständig wiederkehrende Fehler zu 
vermeiden. Die Einarbeitung der 
neuen Mitarbeiter erfolgt anhand 
des Einarbeitungsplanes, der den 
Durchlauf an allen erforderlichen 
Arbeitsplätzen und die Einweisung in 
sämtliche Geräte regelt (Einweisung 
dokumentieren). Arbeits- und Verfah-
rensanweisungen sind auch hier ein 
wichtiger Faktor.

5. Teambesprechungen
Ein reibungsloser Ablauf der Praxis 
ist eine wesentliche Voraussetzung 
für die Zufriedenheit der Patienten. 
Das Qualitätsziel ist eine gute 
Zusammenarbeit im Praxisteam. 
Hierfür wiederum sind Teambespre-
chungen erforderlich. Hier soll es 
vor allem gehen um

Abstimmung wichtiger Vorgänge •	
zwischen den Betroffenen, 
Optimierung der Zusammenar-•	
beit im Praxisteam, 
Verbesserung der organisatori-•	
schen Strukturen. 

Bei Erstellung und Weiterentwick-
lung des QM sind Teamgespräche 
zu dokumentieren und haben obers-
te Priorität.
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